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§ 12 K-GG Herstellung des
rechtmäßigen Zustandes

 K-GG - Kärntner Gasgesetz - K-GG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.04.2020

(1) Stellt die Behörde fest, daß Gasanlagen nach § 4 Abs. 1 ohne Bewilligung betrieben werden, so hat sie gegenüber

dem Grundeigentümer mit Bescheid die Herstellung des rechtmäßigen Zustandes binnen angemessen

festzusetzender Frist zu verfügen.

(2) Haben von der Behörde ermächtigte Organe Grund zur Annahme, daß im Falle des Abs. 1 Sofortmaßnahmen an

Ort und Stelle notwendig sind, so haben sie den Betrieb ohne weiteres Verfahren einzustellen. Hievon hat die Behörde

den Grundeigentümer und nach Möglichkeit auch den unbefugten Betreiber zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu

verständigen. Die getro enen Anordnungen sind binnen zwei Wochen gegenüber dem Grundeigentümer

bescheidmäßig zu verfügen. Berufungen und Beschwerden an das Landesverwaltungsgericht gegen diese Bescheide

haben keine aufschiebende Wirkung.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-gg/paragraf/4
file:///

	§ 12 K-GG Herstellung des rechtmäßigen Zustandes
	K-GG - Kärntner Gasgesetz - K-GG


